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Gesamtgemeinde
50 Jahre Gemeinde Seckach/ Rück- und Ausblick zum Jahres-
wechsel
Fünf Jahrzehnte nach dem Zusammenschluss der bis dahin selb-
ständigen Gemeinden Seckach, Großeicholzheim und Zimmern 
zur Gesamtgemeinde Seckach am 1. Januar 1972 kann sich der 
Mehrwert der Gemeindereform mehr als sehen lassen. Eigentlich 
wäre dieses Jubiläum schon zu Jahresanfang in gebührender Weise 
gefeiert worden, aber coronabedingt musste der traditionelle Neu-
jahrsempfang, wie schon 12 Monate zuvor, erneut entfallen. 50 Jahre 
engagierte und zielstrebige Arbeit aller Mitwirkenden sollten aber 
trotzdem öffentlich Erwähnung finden, dachte sich Bürgermeister 
Thomas Ludwig, und deshalb würdigt er in seinem kommunalpoli-
tischen Situationsbericht zum Jahreswechsel in erster Linie das ent-
standene Wir-Gefühl, den bürgerschaftlichen Gemeinsinn und das 
harmonische Zusammenwirken aller Gremien. „Alle Ortsteile ver-
fügen heute über eine ausgezeichnete Ausstattung an öffentlichen 
Gebäuden und Einrichtungen, die keinen Vergleich scheuen muss. 
Darüber hinaus wurden sämtliche Ortskerne samt den Ortsdurch-
fahrten und Innerortsstraßen saniert“, betont der Bürgermeister. 
Zeitgemäßes Wohnen sei deshalb in der Gesamtgemeinde nicht nur 
in den Neubaugebieten möglich, wenngleich diese unentbehrlich 
bleiben. „Außerdem wurde regelmäßig in die Bereiche Sicherheit, 
Betreuung und Bildung investiert“. Den Faktor Mensch nicht aus 
den Augen verlierend, hebt Ludwig als wahre Stärke des Gemein-
wesens die große Engagementbereitschaft in den drei Ortschaften 
hervor. Beispielhaft nennt er u.a. die vor 15 Jahren angestoßene Lo-
kale-Agenda mit dem daraus hervorgegangenen Arbeitskreis Sozi-
ales Netzwerk, die zahlreichen Vereine, die Freiwillige Feuerwehr, 
die Religionsgemeinschaften, das Bürgerprojekt Wasserschloss in 
Großeicholzheim, sowie die Partner- und Patenschaften. Weiter ruft 
er jede/n Einzelne/n dazu auf, sich von der „Zuschauertribüne“ zu 
lösen und weiterhin aktiv in das „Spielgeschehen“ einzugreifen.
Als aktuell bedeutsame Projekte nennt der Bürgermeister den wei-
teren Breitbandausbau, das Jahrhundertprojekt „Neuordnung der 
Wasserversorgung für die Gesamtgemeinde“, den Neubau des Kin-
dergartens Seckach, die Digitalisierungsstrategie für die Seckachtal-
schule und das Baugebiet „Steinigäcker-Gänsberg II“. Arbeitsreich 
und organisatorisch aufwendig gestaltet sich die Sanierung der Ei-
cholzheimer Straße in Seckach mit ihren sieben Teilbereichen und 
große Bedeutung messe man dem Erhalt der Kläranlage Seckach 
bei. Nicht ohne Stolz hebt das Gemeindeoberhaupt die Fertigstel-
lung der neuen Aussegnungshalle in Zimmern und den Abschluss 
der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Ortsmitte Seckach II“ 
hervor. Große Aufmerksamkeit widme die Gemeinde auch der Si-
cherstellung der ärztlichen Versorgung, womit ab diesem Jahr die 
Innenrenovierung und Wiederbelebung des ehem. Bahnhofsgebäu-
des einhergehen soll.
Nicht Bürgermeister, sondern Energiemeister wäre eine weitere Ti-
tulierung für Thomas Ludwig, denn im Bereich der Energiewende 
nimmt Seckach schon seit Jahren eine Vorreiterrolle ein. Genannt 
werden neben der energetischen Sanierung öffentlicher Gebäude 
sowie der Bürger-Energie Großeicholzheim eG auch die drei bereits 
in Betrieb gegangenen Freiflächen-PV-Anlagen und die inzwischen 

geschaffenen Voraussetzungen für den Bau des „Solarparks Win-
terberg“. Zudem trat die Gemeinde Seckach im Mai zusammen mit 
Adelsheim, Osterburken, Ravenstein und Rosenberg der neu ge-
gründeten BürgerEnergiegenossenschaft Bauland bei.

Die Eicholzheimer Straße ist einer der Investitionsschwerpunkte der 
Jahre 2021 und 2022.
Und was geschah sonst noch im Jahre 2021 (hier nur ein Auszug bis 
April): Gleich zu Beginn des Jahres unterstützte die Volksbank Mos-
bach die Gemeinde und den SV Seckach bei der Beschaffung von 
zwei automatisierten externen Defibrillatoren (AED). Damit wurde 
im Neckar-Odenwald-Kreis die Schallmauer von 250 AED´s durch-
brochen. Bei der Ausschreibung der LEADER-Kleinprojekte kamen 
im März auch wieder zwei Anträge aus der Gemeinde Seckach zum 
Zuge, nämlich zum einen die Umgestaltung des alten Seckacher 
Friedhofs zu einem Biodiversitätshotspot (Antragsteller: NABU 
Seckach- und Schefflenztal e.V.) und zum anderen die Anschaffung 
einer mobilen Ölmühle (Waidachshof GbR). Das Gemeindeteam 
„St. Sebastian“ und der Kindergarten „St. Franziskus“ richteten Mit-
te März im Foyer der Seckacher Kirche ein Spieletauschregal ein, 
welches von den Familien sehr gut angenommen wird. Weiter nennt 
Bürgermeister Ludwig als bedeutende Ereignisse: Ende März erhielt 
die Evangelische Kirchengemeinde Großeicholzheim-Rittersbach 
für den Neubau des Gemeindehauses in Großeicholzheim die end-
gültige Zusage über die Fördermittel aus dem LEADER-Programm. 
Nach dem Abbruch des Altbaus begannen im Sommer die vorberei-
tenden Arbeiten für den Neubau, welcher noch im Herbst in Holz-
ständerbauweise errichtet wurde. Das Richtfest ist für Januar 2022 
geplant. Am 1. April nahm der Gemeinsame Gutachter-Ausschuss 
Neckar-Odenwald-Kreis im Mosbacher Rathaus seine Tätigkeit offi-
ziell auf. Er tritt an die Stelle der seitherigen 23 Gutachterausschüsse 
im gesamten Kreisgebiet, darunter auch der Gutachterausschuss des 
Gemeindeverwaltungsverbandes „Seckachtal“. Durch diesen Zu-
sammenschluss ist die vollumfängliche Wahrnehmung der gesetz-
lichen Aufgaben sichergestellt, was nicht zuletzt im Hinblick auf die 
anstehende Grundsteuerreform sehr wichtig ist. Das Kinder- und 
Jugenddorf Klinge weihte im April seine Neubauten im Schwimm-
badweg ein. Das Großvorhaben stellt den Beginn eines Erneue-
rungsprozesses dar, um die Hausgemeinschaften auch künftig den 
Anforderungen entsprechend unterbringen zu können.
Pünktlich zum 50. Geburtstag machte sich die Gemeinde schließ-
lich selbst ein Geschenk, denn im Dezember wurde die komplett 
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überarbeitete Homepage freigeschaltet. Mehr Übersicht, Barriere-
freiheit und eine optische Aufwertung: www.seckach.de präsentiert 
sich in aktualisiertem Design und gewährleistet für Smartphones, 
Tablets und Desktop-PC´s gleichermaßen eine optimale Nutzung. 
Wegen der Corona-Pandemie ausfallen mussten in 2021 u.a.: die 
Fastnachtskampagne, das Klingefest mit Jubiläum 70 Jahre Kinder- 
und Jugenddorf Klinge e.V., das 33. Seckacher Straßenfest, die Jubi-
läen 100 Jahre SV Großeicholzheim, 200 Jahre kath. Kirche Groß-
eicholzheim und 40 Jahre kfd Seckach, der Weihnachtsmarkt der 
FFW Großeicholzheim, das Weihnachtskonzert des MV Seckach 
sowie sämtliche Aktivitäten im Rahmen der Partner- und Paten-
schaften.
Hinweis: den kompletten Rück- und Ausblick des Bürgermeisters 
sowie den bebilderten Jahresrückblick finden Sie auf der Homepage 
der Gemeinde Seckach unter der Rubrik „Neuigkeiten“.

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie,   
Stand: 10. 1. 2022
Änderungen der Corona-Verordnung zum 27. 12. 2021
Die Landesregierung hat am 23. 12. 2021 die Siebte Verordnung der 
Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung verkün-
det. Sie ist seit dem 27. 12. 2021 in Kraft. 
Hier die wichtigsten Änderungen im Überblick:
1.)  private Kontaktbeschränkungen: Für geimpfte und genesene 

Personen gilt: zehn Personen in Innenräumen und 50 Personen 
im Freien. Bei Treffen, an denen mindestens eine ungeimpfte 
Person teilnimmt, darf nur ein Haushalt mit zwei Personen aus 
einem weiteren Haushalt zusammenkommen. Paare, die nicht 
zusammenleben, zählen als ein Haushalt. Allgemein gilt: Kinder 
und Jugendliche bis einschließlich 13 Jahre werden unabhängig 
ihres Impfstatus in keiner Konstellation mitgezählt.

2.)  FFP2-Maskenregelung: In Innenbereichen mit Maskenpflicht 
sollen Personen ab 18 Jahren eine FFP2 oder vergleichbare Mas-
ke tragen – beispielsweise KN95-/ N95-/ KF94-/ KF95-Masken. 
Dies gilt nicht in Arbeits- und Betriebsstätten. Hier gilt weiter 
die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung des Bundes.

3.)  In der Alarmstufe II gilt für gastronomische Betriebe eine Sperr-
stunde von 22.30–5.00 Uhr. Für private Zusammenkünfte in 
gastronomischen Betrieben gelten die Regelungen der privaten 
Kontaktbeschränkungen.

4.)  Die 2G+ Regel wurde bezüglich ihrer Ausnahmen an die neue 
Booster-Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) 
angepasst. Ausgenommen von einem zusätzlichen Test sind jetzt 
nur noch: Personen, die vor nicht mehr als drei Monaten ihre 
vollständige Schutzimpfung abgeschlossen haben (= die Zweit-
impfung), genesene Personen, deren Infektion mit dem Corona-
virus nicht länger als drei Monate zurückliegt, Personen, die ihre 
Auffrischungsimpfung erhalten haben und Personen, für die 
keine Empfehlung der STIKO hinsichtlich einer Auffrischungs-
impfung besteht – also insbesondere Kinder und Jugendliche mit 
vollständigem Impfschutz bis einschließlich 17 Jahre.

5.)  In der Alarmstufe II sind Veranstaltungen nur mit bis zu 50 Pro-
zent Kapazität und maximal 500 ZuschauerInnen bzw. Teilneh-
menden vor Ort möglich. Das betrifft alle Sport-, Kultur-, Infor-
mations- und Vereinsveranstaltungen sowie Kongresse.

Änderung der CoronaVO Sport zum 27. 12. 2021
Auch die CoronaVO Sport wurde zum 27. 12. 2021 geändert. Zu er-
wähnen sind insbesondere folgende Punkte:
–  Maskenpflicht: In der Corona-Verordnung ist geregelt, dass Perso-

nen ab Vollendung des 18. Lebensjahres innerhalb geschlossener 
Räume eine Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) tragen 
sollen. In begründeten Fällen ist auch eine medizinische Mas-
ke zulässig. Diese Regelung gilt auch abseits des Sportbetriebs in 
Sportstätten, es gelten dabei die Ausnahmen der Corona-Verord-
nung des Landes.

–  Zutritt bei 2G+ Regelung: Ist der Zutritt zu Sportstätten nur immu-
nisierten Personen nach Vorlage eines Antigen- oder PCR-Test-
nachweises gestattet (2G+ Regelung), gilt dies entsprechend der 
Corona-Verordnung nicht für geimpfte Personen, deren Nachweis 
hinsichtlich des Vorliegens einer vollständigen Schutzimpfung 
nicht länger als drei Monate (bisher sechs Monate) zurückliegt, für 
genesene Personen, deren PCR-Nachweis hinsichtlich des Vorlie-
gens einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus nicht länger 
als drei Monate zurückliegt, für geimpfte Personen, die eine Auf-
frischungsimpfung erhalten haben und für Personen, für die keine 
Empfehlung der STIKO hinsichtlich einer Auffrischungsimpfung 
besteht. Damit wurde die Gültigkeitsdauer einer vollständigen 
Impfung bzw. einer zurückliegenden Corona-Infektion entspre-
chend der STIKO-Empfehlungen angepasst.

–  zulässige Zuschauerzahl: Veranstaltungen sind in der Alarmstu-
fe II mit höchstens 50 % der zugelassenen Kapazität zulässig. Die 
bisherige Personenobergrenze wurde von 750 auf nun zulässige 
500 BesucherInnen abgesenkt. Entsprechendes gilt damit auch für 
Sportveranstaltungen.

Stellenausschreibung
der Gemeinde Seckach 

Die Gemeinde Seckach sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/n

Verwaltungsfachangestellte/n
für das Hauptamt in Vollzeit (m/w/d)

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere:
•  die Lohnbuchhaltung
•  Erledigung allgemeiner Sekretariatsaufgaben einschließlich 

Termin- und Aktenverwaltung im Vorzimmer des Bürgermeis-
ters

•  Betreuung der Telefonzentrale, schriftliche und elektronische 
Postbearbeitung

•  eigenständige und stilsichere Erledigung von Korresponden-
zen

•  Betreuung der Homepage
•  Mitarbeit in der Öffentlichkeitsarbeit
•  Organisation, Vorbereitung und Durchführung gemeindlicher 

Veranstaltungen
•  die Registratur sowie Sonderaufgaben nach Weisung
Die genaue Abgrenzung des Aufgabengebiets behalten wir uns 
vor.
Ihre Qualifikationen und Kompetenzen:
•  eine abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachangestell-

te/r, als Kauffrau/ Kaufmann für Büromanagement oder eine 
vergleichbare Qualifikation

• Engagement und Zuverlässigkeit
•  Organisationsstärke und Kommunikationsfähigkeit (idealer-

weise Berufserfahrung im Assistenzbereich)
• selbstständiges, eigenverantwortliches Arbeiten
•  sicherer Umgang mit MS-Office und Offenheit gegenüber wei-

teren EDV-Anwendungen
•  freundliches Auftreten, Flexibilität sowie Loyalität und Diskre-

tion
• vorteilhaft sind Erfahrungen in der Lohnbuchhaltung
Wir bieten Ihnen:
• eine vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
• Mitarbeit in einem eingespielten Verwaltungsteam
• eine leistungsgerechte Bezahlung nach dem TVöD
•  flexible Arbeitszeiten in Abstimmung mit dem Bürgermeister
Menschen mit Schwerbehinderung erhalten bei gleicher Eig-
nung den Vorzug.
Sie haben Interesse? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräf-
tige Bewerbung bis zum 26. Januar 2022. Bitte senden Sie die-
se an die Gemeinde Seckach, Bahnhofstraße 30, 74743 Seckach, 
oder per E-Mail an info@seckach.de (bitte zusammengefasst zu 
einer PDF-Datei als Anhang). Bei schriftlichen Bewerbungen 
fügen Sie bitte nur Kopien bei, da wir die Unterlagen nach Ab-
schluss des Verfahrens vernichten.
Nähere Informationen erhalten Sie gerne bei Frau Doris Kohler, 
Tel.: 06292/9201-13.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

http://www.seckach.de
mailto:info@seckach.de
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Änderung der CoronaVO Musik-, Kunst- und Jugendkunst-
schule zum 27. 12. 2021
Aus der Änderung der Mutterverordnung ergab sich auch eine ent-
sprechende Fortschreibung für den Bereich der Musik-, Kunst- und 
Jugendkunstschulen. Hier ist im Wesentlichen die Änderung der 
Maskenpflicht für den Unterrichtsbetrieb von Bedeutung. Die Co-
ronaVO Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen regelt nunmehr, 
dass in geschlossenen Räumen zukünftig Personen, die das 18. Le-
bensjahr vollendet haben, eine Atemschutzmaske (FFP2 oder ver-
gleichbar) tragen sollen. In begründeten Fällen ist eine medizinische 
Maske zulässig. Daher reicht beim Singen in geschlossenen Räumen 
weiterhin das Tragen einer medizinischen Maske aus. Zu den Än-
derungen bei der 2G+ Regelung und zur zulässigen Zuschauerzahl 
wird auf die Ausführungen zur CoronaVO Sport verwiesen.

Religiöse Feiern und Veranstaltungen anlässlich von Todes-
fällen
Im Rahmen der am 27. 12. 2021 in Kraft getretenen Änderung der 
Mutterverordnung können religiöse Veranstaltungen unverändert 
entweder nach den Vorgaben des § 13 (sog. 0G Modell) oder nach 
dem sog. 2G+ Modell analog der Vorgaben aus § 10 CoronaVO 
stattfinden.
Hinsichtlich der Veranstaltungen zur Religionsausübung, entspre-
chender Veranstaltungen von Weltanschauungsgemeinschaften und 
Veranstaltungen anlässlich von Todesfällen sind insbesondere fol-
gende Änderungen von Bedeutung:
–  In der Alarmstufe II ist nun vorgeschrieben, dass in Innenberei-

chen Personen ab 18 Jahren grundsätzlich eine FFP2- oder ver-
gleichbare Maske tragen müssen. Niedrigere Standards sind 
grundsätzlich nicht mehr zulässig.

–  Wie bisher besteht im Freien keine Maskenpflicht, es sei denn, es 
ist davon auszugehen, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
zu anderen Personen nicht zuverlässig eingehalten werden kann.

–  Neu geregelt wurde ferner, dass in der Alarmstufe II für Veran-
staltungen, die nach den Vorgaben des § 10 durchgeführt werden, 
eine Personenobergrenze von 500 Besucherinnen und Besuchern 
gilt. Unverändert gilt, dass in diesem Fall die Teilnehmerzahl, un-
abhängig von der Höchstzahl von 500 Personen, auf 50 % der zu-
gelassenen Kapazität beschränkt ist.

Änderung der CoronaVO Schule
Die Landesregierung hat am 7. 1. 2022 die jüngste Änderung der 
CoronaVO Schule notverkündet. Sie ist seit dem 10. 1. 2022 in Kraft. 
Zentrale Neuerungen sind:
–  Testangebot in der ersten Schulwoche vom 10.–15. 1. 2022: In 

Schulen, die die Testpflicht mit Antigen-Schnelltests erfüllen, sind 
den SchülerInnen täglich Schnelltests anzubieten. In Schulen, die 
ein PCR-Pooltestregime etabliert haben, sollen an einem zusätzli-
chen Tag Schnelltests angeboten werden. Von diesem Testangebot 
sind SchülerInnen, die bereits eine Auffrischungsimpfung erhal-
ten haben, ausgenommen.

–  Testpflicht: ab 10. 1. 2022 sind nur noch Personen mit Auffri-
schungsimpfung sowie Genesene mit mindestens einer Impfung 
von der Testpflicht an Schulen ausgenommen.

–  Notbetreuung an der Schule: Soweit kein Unterricht in Präsenz 
stattfindet, kann für den Zeitraum des eigentlichen Unterrichts 
eine Notbetreuung an der Schule eingerichtet werden. Diese er-
folgt grundsätzlich in der Schule, durch schulisches Personal und 
in möglichst kleinen und konstanten Gruppen. Kommunales Be-
treuungspersonal kann im Rahmen der verfügbaren Ressourcen 
eingesetzt werden.

–  Kommunale Betreuungsangebote sind für SchülerInnen zulässig, 
die in Präsenz unterrichtet werden.

Änderung CoronaVO Kita
Die Landesregierung hat am 7. 1. 2022 die jüngste Änderung der 
CoronaVO Kita notverkündet. Sie ist seit dem 10. 1. 2022 in Kraft. 
Neu aufgenommen wurde für den Besuch der Kindertageseinrich-
tungen und der Kindertagespflege eine Testpflicht für Kinder ab 
Vollendung des 1. Lebensjahres. 

Die wesentlichen Änderungen sind:
–  Die Testpflicht in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespfle-

gestellen umfasst wöchentlich drei Schnelltests oder zwei PCR-
Tests entsprechend § 1 Nr. 2 und 3 CoronaVO Absonderung. Die 
Testung erfolgt vor Ort unter Aufsicht desjenigen, der das Vorlie-
gen eines Testnachweises überprüfen muss, das ist i.d.R. die Lei-
tung oder eine von ihr beauftragte Person. Alternativ kann den 
Erziehungsberechtigten die entsprechende Anzahl an Antigen-
tests zur Durchführung der Selbsttestung im häuslichen Bereich 
überlassen werden, sofern nach der Entscheidung des Trägers der 
Kindertageseinrichtung oder der Kindertagespflegeperson keine 
Testung in der Einrichtung angeboten wird. Hierzu ist eine Eigen-
bescheinigung der Erziehungsberechtigten nach ordnungsgemäß 
durchgeführtem Selbsttest im Sinne von § 1 Nummer 4 Corona-
VO Absonderung auf dem von der Einrichtung vorgegebenen 
Musterformular erforderlich. Ebenso ist die Vorlage eines Test-
nachweises einer anerkannten Teststelle möglich.

–  Der Nachweis (Eigenbescheinigung oder von Teststation) hat spä-
testens am Tag einer in der Einrichtung angebotenen Testung oder 
zu einem von der Einrichtungsleitung festgelegten Zeitpunkt zu 
erfolgen. Die zugrundeliegende Testung darf im Falle eines Anti-
gen-Schnelltests maximal 24 Stunden, im Falle eines PCR-Tests 
maximal 48 Stunden zurückliegen.

–  Von dem Testangebot ausgenommen sind vollständig gegen CO-
VID-19 geimpfte oder genesene Kinder, die eine Auffrischungs-
impfung erhalten haben.

–  Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder 
an denen ein COVID-19-Test aufgrund einer Behinderung nicht 
durchgeführt werden kann, sind wie bisher vom Zutritts- und 
Teilnahmeverbot ausgenommen und unterliegen nicht der Test-
pflicht. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die vorliegende Be-
hinderung und die Undurchführbarkeit durch eine ärztliche Be-
scheinigung glaubhaft gemacht werden.

–  Die Dauer des Betretungsverbots im Falle einer Infektion inner-
halb der Betreuungsgruppe wurde von 10 auf 14 Tage ausgeweitet, 
wenn vor dem Wiederbetreten kein negativer Testnachweis mit-
tels Schnelltest oder PCR-Test entsprechend § 5 Absatz 2 Corona-
VO Absonderung vorgelegt wird.

–  Personen, die nicht in den Einrichtungen betreut werden und die 
nicht zum Personal gehören, unterliegen einem Betretungsverbot, 
sofern sie keinen Testnachweis im Sinne von § 5 Absatz 4 Corona-
VO vorlegen. Die Vorlage eines Impf- oder Genesenennachweises 
ist nicht mehr ausreichend. Davon ausgenommen bleibt das kurz-
fristige Betreten.

–  Das Zutritts- und Teilnahmeverbot besteht nicht für vollständig 
gegen COVID-19 geimpfte oder genesene Personen, die eine Auf-
frischungsimpfung erhalten haben.

Beschlüsse der MPK-Konferenz
Bei der Videoschaltkonferenz des Bundeskanzlers mit den Regie-
rungschefinnen und -chefs der Länder am 7. 1. 2022 wurde die ak-
tuelle Entwicklung des Infektionsgeschehens bewertet und zahlrei-
che Punkte zur weiteren Bekämpfung der Pandemie beschlossen. 
Aus Sicht der Kommunen sind insbesondere folgende Aspekte von 
Bedeutung:
–  Nutzung von FFP2-Masken: In geschlossenen Räumen und beim 

Zusammentreffen mit anderen Personen sollen FFP2-Masken 
verwendet werden. Dringend empfohlen werden diese beim Ein-
kaufen in Geschäften und bei der Nutzung des Öffentlichen Per-
sonenverkehrs.

–  Kontaktreduzierung: Es bleibt weiterhin notwendig, die Kontakte 
auch bei privaten Zusammenkünften deutlich zu reduzieren. Des-
halb werden die bestehenden Regelungen (immunisierte Perso-
nen: max. 10 Personen; nichtimmunisierte Personen: nur die An-
gehörigen des eigenen Haushalts sowie höchstens zwei Personen 
eines weiteren Haushaltes) beibehalten.

–  Zugangsbeschränkungen: Der Zugang zu Einrichtungen und Ver-
anstaltungen der Kultur- und Freizeitgestaltung (Kinos, Theater, 
etc.) sowie zum Einzelhandel (Ausnahme: Geschäfte des täglichen 
Bedarfs) bleibt inzidenzunabhängig nur für Geimpfte und Gene-
sene (2G) möglich. Allerdings gelten die bekannten Ausnahme-
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möglichkeiten (fehlende Impfempfehlung, individuelles Impfat-
test, altersabhängige Ausnahmen).

–  Gastronomie maximal unter „2G+“-Bedingungen: Der Zugang 
zur Gastronomie ist auf Geimpfte und Genesene beschränkt. Er 
wird kurzfristig bundesweit und inzidenzunabhängig nur noch 
mit einem tagesaktuellen Test oder mit dem Nachweis einer Auf-
frischungsimpfung (Booster) ab dem Tag der Auffrischungsimp-
fung möglich sein. „Plus“ bedeutet in diesem Zusammenhang 
also: Entweder Test oder Booster! Clubs und Diskotheken bleiben 
bis auf Weiteres geschlossen und Tanzveranstaltungen verboten.

–  Verpflichtung zum Home Office: Arbeitgeber und Beschäftigte 
sind aufgerufen, in den nächsten Wochen verstärkt Homeoffice-
Möglichkeiten zu nutzen.

–  Verkürzung der Quarantänefristen: Bisher gilt für Kontaktperso-
nen einer mit der Omikron-Virusvariante infizierten Person eine 
strikte Quarantäne von 14 Tagen, die nicht durch einen negativen 
Test vorzeitig beendet werden kann. Künftig gelten folgende Re-
gelungen:

– a)  Kontaktpersonen, die einen vollständigen Impfschutz durch die 
Auffrischungsimpfung vorweisen: diese sollen von der Quaran-
täne ausgenommen sein; das gilt auch für vergleichbare Grup-
pen (frisch Geimpfte und Genesene etc.).

– b)  Nicht geboosterte Kontaktpersonen und infizierte Personen: 
für diese enden Isolation bzw. Quarantäne in der Regel nach 
zehn Tagen. Sie können sich nach einer nachgewiesenen In-
fektion oder als Kontaktperson nach sieben Tagen durch einen 
PCR- oder zertifizierten Antigen-Schnelltest „freitesten“.

– c)  Infizierte Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen 
und Einrichtungen der Eingliederungshilfe: um die vulnera-
blen Personen in diesen Einrichtungen wirksam zu schützen, 
kann die Isolation für die Beschäftigten nach erfolgter Infektion 
nach sieben Tagen nur durch einen obligatorischen PCR-Test 
mit negativem Ergebnis beendet und der Dienst wiederaufge-
nommen werden, wenn die Betroffenen zuvor 48 Stunden sym-
ptomfrei waren.

– d)  SchülerInnen und Kinder in der Kinderbetreuung, die Kon-
taktpersonen sind: für diese kann die Quarantäne als Kontakt-
person bereits nach fünf Tagen durch einen PCR- oder Anti-
genschnelltest beendet werden, da sie in serielle Teststrategien 
eingebunden sind. Ausnahmen von der Quarantäne sind mög-
lich bei bestehendem hohen Schutzniveau (etwa tägliche Tes-
tungen, Maskenpflicht etc.).

–  Durchimpfung der Bevölkerung: Die Impfkampagne muss mit 
Hochdruck fortgesetzt werden. Allen BürgerInnen, die eine Erst- 
und Zweitimpfung erhalten haben, soll zeitnah eine Booster-Imp-
fung ermöglicht werden.

–  Allgemeine Impfpflicht: Eine allgemeine Impfpflicht wird ein-
stimmig für nötig erachtet. Die Länder gehen davon aus, dass 
dazu bald ein Zeitplan für die entsprechende Gesetzgebung vor-
liegen wird.

–  Kritische Infrastruktur: Viele Bereiche der kritischen Infrastruk-
tur sind auf einen massiven Personalausfall vorbereitet. Bund und 
Länder werden sich hierzu weiter regelmäßig austauschen. Um 
den prognostizierten Personalausfall abzufedern, halten es Bund 
und Länder für erforderlich, die Möglichkeiten von Ausnahmen 
von arbeitszeitrechtlichen Regelungen zu nutzen.

–  Überbrückungshilfe IV: Sach- und Personalkosten im Zusam-
menhang mit Kosten, die den Betrieben durch die auferlegten 
Kontrollpflichten entstehen, werden künftig berücksichtigt. Ab-
schlagszahlungen sollen zeitnah und unbürokratisch erfolgen.

ACHTUNG: 
Die Umsetzung der MPK-Beschlüsse muss wie immer über die 
Länderverordnungen erfolgen. In Baden-Württemberg soll die 
entsprechende Änderung der CoronaVO am 11. 1. 2022 beschlos-
sen werden und am 12. 1. 2022 in Kraft getreten, also nach dem 
Redaktionsschluss für dieses Mitteilungsblatt. Beachten Sie des-
halb bitte auch weiterhin aufmerksam die aktuellen Informatio-
nen auf den Homepages des Landes Baden-Württemberg (https://
www.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/), des Landratsam-
tes (https://www.neckar-odenwald-kreis.de/) und der Gemeinde 
Seckach (https://www.seckach.de/).
Hinweis: am 10. 1. 2022 lag die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz 
in Baden-Württemberg bei 2,7 und die AIB bei 426. Für die lan-
desweite 7-Tage-Inzidenz teilte das Landesgesundheitsamt einen 
Wert von 324,0 mit und für den Neckar-Odenwald-Kreis von 
288,6!

Zweiter Regionaler Impfstützpunkt in Bödigheim
Seit dem 14. 12. 2021 ist der Impfstützpunkt in Bödigheim in den 
Betrieb. Er hat an sieben Tagen in der Woche von 9–16 Uhr geöff-
net. WICHTIG: Der Zutritt zum regionalen Impfstützpunkt ist nur 
mit einem zuvor gebuchten Termin möglich. Freies Impfen ohne 
Termin findet nicht statt. Die Terminvergabe erfolgt über ein On-
linesystem sowie telefonisch. Anmeldungen sind ausschließlich 
über die Internetseite www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetz 
punkt sowie die Telefonnummer 06261/ 84-1111 möglich.
Onlinebuchung: die Terminfreischaltungen für das Onlineportal er-
folgen grundsätzlich:
•  montags um 10.00 Uhr für Impftermine am darauffolgenden Don-

nerstag bzw. Freitag,
•  mittwochs um 15.00 Uhr für Impftermine am darauffolgenden 

Samstag, Sonntag bzw. Montag sowie
•  freitags um 10.00 Uhr für Impftermine am darauffolgenden Diens-

tag bzw. Mittwoch.
Buchung per Telefon: telefonisch können Termine unter der Tele-
fonnummer 06261/ 84-1111 wie folgt vereinbart werden:
•  montags von 10.00–14.00 Uhr für Impftermine am darauffolgen-

den Donnerstag bzw. Freitag,
•  mittwochs von 15.00–19.00 Uhr für Impftermine am darauffol-

genden Samstag, Sonntag bzw. Montag sowie
•  freitags von 10.00–14.00 Uhr für Impftermine am darauffolgenden 

Dienstag bzw. Mittwoch.
Kurzfristige Anpassungen sind jederzeit möglich.
Der Impfstützpunkt befindet sich in der Sporthalle in Buchen-Bö-
digheim (Hauptstr. 56). Die Anfahrt ist ausgeschildert. Der Zugang 
zum Gebäude ist gut ersichtlich und barrierefrei erreichbar. Am 
Impfstützpunkt stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Eben-
so besteht eine ÖPNV-Anbindung über die Madonnenlandbahn RB 
84. Es wird empfohlen, sich zuvor über die Fahrplanauskunft des 
Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (www.vrn.de) zu informieren.

Öffnungszeiten der Schnelltestzentren
Die Kommunalen Testzentren des DRK-Kreisverbandes Buchen 
bieten an allen sieben Tagen der Woche eine Testmöglichkeit an. 
Das sind die Öffnungszeiten der acht Schnelltestzentren:
RIO-Schnellteststation Adelsheim (vor dem Rathaus): Dienstag und 
Donnerstag von 17–19 Uhr, Sonntag von 10–13 Uhr
RIO-Schnelltestzentrum Osterburken (Baulandhalle, Kapellenstra-
ße 14): Montag von 10–13 Uhr, Mittwoch von 16–19 Uhr, Freitag 
von 7–9 Uhr, Samstag und Sonntag von 9–13 Uhr
AZO-Teststation Osterburken (Rosenberger Str. 28): Montag bis 
Freitag von 6.30–9.00 Uhr und von 13–15 Uhr, Sonntag von 10–13 
Uhr
Schnelltest-Zentrum Buchen (DRK KV Buchen, Henry-Dunant- 
Str. 1): Mit Termin können Sie sich bequem in unserem Drive-in 
testen lassen (Einfahrt kommend aus Richtung BGB-Parkplatz). Die 
Teststation im Hof des DRK ist für Fußgänger und Personen ohne 
Termine. Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Donnerstag von 7–19 
Uhr, Freitag und Samstag von 7–21 Uhr, Sonntag von 9–16 Uhr
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Schnelltest-Station am Krankenhaus (Buchen, Neckar-Odenwald-
Kliniken): Montag bis Sonntag von 6.30–12.00 Uhr und 14.30–19.00 
Uhr. ACHTUNG: Eine Buchung ist nicht möglich. Hier können Sie 
sich zu den Öffnungszeiten immer ohne Termin testen lassen.
Schnelltest-Station „Sanus Apotheke“ (Buchen, Daimlerstr. 1): 
Montag bis Freitag von 16–19 Uhr, Samstag von 10–19 Uhr
Schnelltest-Station „Markstraße“ (Buchener Markstraße, am Brun-
nen): Montag bis Freitag von 9–12 Uhr
Schnelltest-Zentrum Walldürn (Haus der offenen Tür, Schachleiter-
straße 27): Montag bis Freitag von 7–12 Uhr, Freitag zusätzlich von 
17–21 Uhr, Samstag und Sonntag von 9–13 Uhr
Jede/r Bürger/in kann sich kostenlos auf das Coronavirus testen las-
sen. Alle haben einen Anspruch auf mindestens einen kostenlosen 
Antigen-Schnelltest (PoC-Test) pro Woche – und zwar unabhängig 
vom Impf- oder Genesenenstatus.

Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung
Aufgrund der aktuellen CoronaVO ist der Zutritt zum Rathaus seit 
dem 1. 1. 2022 nur noch mit Terminvereinbarung und 3G möglich. 
Entsprechende Nachweise (geimpft/ genesen/ getestet) müssen vor-
gezeigt werden. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss beim Be-
such einen zertifizierten Antigenschnelltest oder PCR-Test vorwei-
sen. Der Antigentest darf nicht älter als 24 Stunden, der PCR-Test 
nicht älter als 48 Stunden sein.
Das persönliche Erscheinen auf dem Rathaus kommt nur in Frage, 
wenn die Erledigung des Anliegens nicht auf andere Art und Weise 
(per Telefon, Mail oder schriftlich) möglich ist. Termine können zu 
den früheren Öffnungszeiten vereinbart werden oder in Absprache 
mit der/m jeweiligen Sachbearbeiter/in auch außerhalb. Die wich-
tigsten Durchwahlnummern für die Terminvereinbarung sind:
–  Bürgerbüro (Passangelegenheiten, Führerscheinumtausch): 9201-

12,
– Standesamt (Sterbefälle, Geburten): 9201-24,
– Bauamt: 9201-18 oder 19,
– Gemeindekasse: 9201-16.
Das Durchwahlverzeichnis war zuletzt im Mitteilungsblatt Nr. 50 
vom 10. 12. 2021 abgedruckt.
Bei Betreten des Rathauses müssen Sie einen medizinischen Mund- 
und Nasenschutz tragen. Als medizinische Masken sind dabei OP-
Masken oder ein Atemschutz zu verstehen, der die Anforderungen 
der Standards FFP2, KN95, N95 oder eines vergleichbaren Stan-
dards erfüllt. Nichtimmunisierte Personen dürfen das Rathaus nur 
noch mit FFP2-Maske betreten. Darüber hinaus sind die Hände zu 
desinfizieren und die bekannten Abstands- und Hygieneregeln ein-
zuhalten. Außerdem dürfen Sie keine relevanten Symptome haben 
und nicht mit Erkrankten in Kontakt stehen, oder aus einem Risiko-
gebiet eingereist sein.

Besuche bei den Ehe- und Altersjubilaren
Angesichts der weiterhin sehr angespannten Pandemielage bleiben 
die Besuche der Gemeinde Seckach bei ihren Ehe- bzw. Altersjubila-
ren eingestellt. Dies geschieht aus Rücksicht auf unsere älteren Mit-
bürger und wegen des allgemeinen Gebots zur Unterlassung ver-
meidbarer persönlicher Kontakte. Aber auch die Vorbildfunktion 
der Gemeinde spielt bei dieser Entscheidung eine wichtige Rolle. 
Stattdessen werden die Glückwünsche und die Ehrengabe weiterhin 
nachträglich durch einen Boten überbracht. Leider kann im Mo-
ment noch nicht vorhergesagt werden, ab wann die Besuche wieder 
möglich sein werden.

Regionale Einkaufsplattform „Dein RegioKauf.de“ – machen 
Sie mit!
Die Pandemielage ist sehr angespannt, weshalb die Menschen ihre 
Häuser nur im unbedingt notwendigen Maße verlassen und vor 
allem weite Fahrten unterlassen sollen. Deshalb haben die RIO-
Kommunen Adelsheim, Osterburken, Ravenstein, Rosenberg und 
Seckach gemeinsam mit der Werbeagentur „die werbemacher“ aus 
Leibenstadt schon im Frühjahr 2020 die Einkaufsplattform „Dein 
RegioKauf “ entwickelt. Gleichzeitig wird damit unter Einhaltung 
aller gesetzlichen Richtlinien ein Beitrag zur Sicherung der Grund-

versorgung und für den Erhalt unseres Handels und Gastgewerbes 
geleistet.
Die gemeinsame Einkaufsplattform www.deinregiokauf.de infor-
miert über die verschiedenen Angebote in den Sparten „Genuss 
und Lebensmittel“, „Gastronomie und Imbiss“, „Wohnen und Le-
ben“, „Schreiben und Schenken“, „Elektro und Computer“ sowie 
„Dienstleistungen“. Aus der Gemeinde Seckach sind bisher dabei: 
die Bioland Bäckerei Fritze-Beck, der Getränkemarkt Göttlicher, die 
Pizzeria Da Maria, der Besen „Zum Kolbe“, die Fa. T.O.P. Werbemit-
tel GmbH, die Sparkasse Neckartal-Odenwald, die Fa. Andre Vier 
Trockenbau & Akustik und die Fa. Wallisch Elektrotechnik.
Liebe weitere Einzelhändler, Handwerksbetriebe und Dienstleis-
ter: bitte lassen auch Sie sich auf dieser Plattform registrieren! 
Ansprechpartnerin ist Frau Christine Adam von der Werbeagentur 
„die werbemacher“, Telefon 06291/ 647258, oder E-Mail c.adam@
die-werbemacher.com.

Telefonhotlines
Bürgertelefon im Landratsamt: Für Fragen stehen Ihnen geschulte 
Mitarbeiter unter der Telefonnummer: 06261/ 84-3333 und der Te-
lefonnummer: 06281/ 5212-3333 zur Verfügung. Das Bürgertelefon 
ist von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr besetzt.
Hotline des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg: Darü-
ber hinaus können sich Bürgerinnen und Bürger von Montag bis 
Freitag zwischen 9 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 0711/ 
904-39555 an eine eigens eingerichtete Hotline des Landesgesund-
heitsamts Baden-Württemberg wenden.
Bürgertelefon des Bundesministeriums für Gesundheit: Die Co-
rona Hotline des Bundesgesundheitsministeriums ist unter der Te-
lefonnummer: 030/ 3464-65100 zu erreichen.

Amtlicher Teil
Gemeinde Seckach Neckar-Odenwald-Kreis

Information
gemäß Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung

für meldepflichtige Personen
Stand: 12. 4. 2021
Vorbemerkung

Wer eine Wohnung bezieht, ist grundsätzlich verpflichtet, sich in-
nerhalb von zwei Wochen nach dem Einzug bei der Meldebehörde 
anzumelden (§ 17 Absatz 1 Bundesmeldegesetz – BMG) und die zur 
ordnungsgemäßen Führung des Melderegisters erforderlichen Aus-
künfte zu geben (§ 25 Nummer 1 BMG). Wer aus einer Wohnung 
auszieht und keine neue Wohnung im Inland bezieht hat sich inner-
halb von zwei Wochen nach dem Auszug abzumelden (§ 17 Absatz 
2 BMG) und die zur ordnungsgemäßen Führung des Melderegis-
ters erforderlichen Auskünfte zu geben (§ 25 Nummer 1 BMG). Wer 
Einzugsmeldungen nicht, nicht richtig oder verspätet abgibt, sich 
nicht oder verspätet abmeldet oder eine Mitwirkungspflicht verletzt, 
handelt ordnungswidrig und kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000 
Euro belegt werden.
1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung:
Bürgermeister Thomas Ludwig
Gemeinde Seckach
Bahnhofstr. 30
74743 Seckach
Tel. 06292/9201-11
ludwig@seckach.de
2. Beauftragte oder Beauftragter für den Datenschutz:
Isabel Dehmelt
Komm.ONE
Anstalt des öffentlichen Rechts
Krailenshaldenstr. 44
70469 Stuttgart
Tel. 0711/810814444
3.  Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personen-

bezogener Daten
Die Meldebehörde hat nach § 2 Absatz 1 BMG personenbezogene 
Daten über die in ihrem Zuständigkeitsbereich wohnhaften Per-
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sonen (Einwohner) zu registrieren, um deren Identität und Woh-
nungen feststellen und nachweisen zu können. Die in den Melde-
registern gespeicherten personenbezogenen Daten werden von der 
Meldebehörde genutzt, um nach Maßgabe der Vorschriften über 
Melderegisterauskünfte (§§ 44 ff. BMG) und Datenübermittlungen 
(§§ 33 ff. BMG) den berechtigten Informationsbedürfnissen sowohl 
nicht-öffentlicher Stellen und Privatpersonen als auch öffentlicher 
Stellen Rechnung zu tragen sowie bei der Durchführung von Auf-
gaben anderer öffentlicher Stellen mitzuwirken (§ 2 Absatz 3 BMG). 
Zu bestimmten Anlässen erfolgen regelmäßige Datenübermittlun-
gen (§§ 36, 43 BMG; 1. und 2. Bundesmeldedatenübermittlungs-
verordnung) an andere öffentliche Stellen sowie nach § 42 BMG an 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften. Darüber hinausge-
hende, auch regelmäßige Datenübermittlungen erfolgen aufgrund 
der Bestimmung durch Bundes- oder Landesrecht, in dem die je-
weiligen zugrunde liegenden Anlässe und Zwecke der Datenüber-
mittlung, die Empfänger und die zu übermittelnden Daten benannt 
werden.
4.  Kategorien von Empfängern von personenbezogenen Daten 
a)  Die Meldebehörde darf an andere öffentliche Stellen im Inland 

(siehe § 2 Bundesdatenschutzgesetz), öffentlich-rechtliche Reli-
gionsgesellschaften und den Suchdienste aus dem Melderegister 
Daten übermitteln, oder Daten innerhalb der Verwaltungseinheit 
(Gemeinde) weitergeben, soweit dies zur Erfüllung ihrer eigenen 
oder in der Zuständigkeit des Empfängers liegenden Aufgaben 
erforderlich ist.

b)  Privatpersonen und nicht-öffentliche Stellen erhalten auf Antrag 
eine gebührenpflichtige Auskunft über einzelne personenbezo-
gene Daten unter der Voraussetzung, dass die betroffene Person 
von der Meldebehörde aufgrund der Angaben des Antragstellers 
eindeutig identifiziert werden kann. Über eine Vielzahl nicht na-
mentlich bezeichneter Personen kann Privatpersonen und nicht-
öffentlichen Stellen auf Antrag Auskunft über die Zugehörigkeit 
zu einer Gruppe (z.B. ein bestimmter Geburtsjahrgang) und über 
bestimmte personenbezogene Daten erteilt werden, wenn ein öf-
fentliches Interesse festgestellt werden kann.

Ausländische Stellen außerhalb der Europäischen Union werden 
nicht-öffentlichen Stellen gleichgesetzt.
c)  Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlä-

gen können im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen 
auf staatlicher und kommunaler Ebene Meldedaten erhalten.

d)  Mandatsträger, Presse und Rundfunk dürfen bei Alters- und Ehe-
jubiläen die mit diesem besonderen Zweck in unmittelbarem Zu-
sammenhang stehenden Daten erhalten.

e)  Adressbuchverlage dürfen zum Zwecke der Veröffentlichung in 
gedruckten Adressbüchern lediglich einzelne abschließend auf-
gezählte Daten aller volljährigen Einwohner von der Meldebe-
hörde erhalten.

e)  Der Wohnungseigentümer/ Wohnungsgeber hat einen Anspruch 
auf Auskunft über die in seiner Wohnung gemeldeten Einwoh-
ner, soweit er ein rechtliches Interesse glaubhaft macht. Er kann 
sich darüber hinaus durch Rückfrage bei der Meldebehörde da-
von überzeugen, dass sich die Person, deren Einzug er bestätigt 
hat, bei der Meldebehörde angemeldet hat.

f)  An öffentliche Stellen in anderen Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) so-
wie an Organe und Einrichtungen der Europäischen Union oder 
der Europäischen Atomgemeinschaft ist eine Datenübermittlung 
im Rahmen von Tätigkeiten, die ganz oder teilweise in den An-
wendungsbereich des Rechts der Europäischen Union fallen, 
zulässig, soweit dies zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der 
Meldebehörde oder in der Zuständigkeit des Empfängers liegen-
den öffentlichen Aufgaben erforderlich ist. Voraussetzung für die 
Übermittlung innerhalb des EWR ist, dass die EWR-Staaten den 
Inhalt der Datenschutz-Grundverordnung übernehmen.

5. Dauer der Speicherung
Nach dem Wegzug oder Tod des Einwohners hat die Meldebehörde 
alle Daten, die nicht der Feststellung der Identität und dem Nach-
weis der Wohnung dienen sowie nicht für Wahl- und Lohnsteuer-
zwecke oder zur Durchführung von staatsangehörigkeitsrechtlichen 

Verfahren erforderlich sind, unverzüglich zu löschen. Nach Ablauf 
von fünf Jahren seit Wegzug oder Tod des Einwohners werden die 
zur Erfüllung der Aufgaben der Meldebehörden gespeicherten Da-
ten für die Dauer von 50 Jahren aufbewahrt und durch technische 
und organisatorische Maßnahmen gesichert. Während dieser Zeit 
dürfen die Daten mit Ausnahme des Familiennamens und der Vor-
namen sowie früheren Namen, des Geburtsdatums, des Geburts-
ortes sowie bei Geburt im Ausland auch des Staates, der derzeitigen 
und früheren Anschriften, des Auszugsdatums sowie des Sterbe-
datums, des Sterbeortes sowie bei Versterben im Ausland auch des 
Staates nicht mehr verarbeitet werden. Für die in § 13 Abs. 2 Satz 
3 BMG bestimmten Fälle gilt das Verbot der Verarbeitung nicht. 
Für bestimmte Daten gelten nach § 14 Absatz 2 BMG kürzere Lö-
schungsfristen.
6. Betroffenenrechte
Jede von einer Datenverarbeitung betroffene Person hat nach der 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) insbesondere folgende 
Rechte:
a)  Auskunftsrecht über die zu ihrer Person gespeicherten Daten und 

deren Verarbeitung (Artikel 15 DS-GVO).
b)  Recht auf Datenberichtigung, sofern ihre Daten unrichtig oder 

unvollständig sein sollten (Artikel 16 DS-GVO).
c)  Recht auf Löschung der zu ihrer Person gespeicherten Daten, so-

fern eine der Voraussetzungen von Artikel 17 DS-GVO zutrifft.
c)  Das Recht zur Löschung personenbezogener Daten besteht er-

gänzend zu den in Artikel 17 Absatz 3 DS-GVO genannten Aus-
nahmen nicht, wenn eine Löschung wegen der besonderen Art 
der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem 
Aufwand möglich ist. In diesen Fällen tritt an die Stelle einer Lö-
schung die Einschränkung der Verarbeitung gemäß Artikel 18 
DS-GVO.

d)  Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern die Da-
ten unrechtmäßig verarbeitet wurden, die Daten zur Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen der 
betroffenen Person benötigt werden oder bei einem Widerspruch 
noch nicht feststeht, ob die Interessen der Meldebehörde gegen-
über denen der betroffenen Person überwiegen (Artikel 18 Ab-
satz 1 lit. b, c und d DS-GVO).

c)  Wird die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestritten, 
besteht das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung für die 
Dauer der Richtigkeitsprüfung.

e)  Widerspruchsrecht gegen bestimmte Datenverarbeitungen, so-
fern an der Verarbeitung kein zwingendes öffentliches Interesse 
besteht, das die Interessen der betroffenen Person überwiegt, und 
keine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet (Artikel 21 
DS-GVO).

c)  Nähere Informationen zum Widerspruchsrecht nach dem Bun-
desmeldegesetz können den Hinweisen auf dem Meldeschein 
entnommen werden.

7. Widerrufsrecht bei Einwilligungen
Die Übermittlung personenbezogener Daten für Zwecke der Wer-
bung oder des Adresshandels ist nur zulässig, wenn die betroffene 
Person eingewilligt hat (Artikel 6 Absatz 1 lit. a DS-GVO). Die Ein-
willigung kann nach Artikel 7 Absatz 3 DS-GVO jederzeit gegen-
über der Stelle widerrufen werden, gegenüber der die Einwilligung 
zuvor erteilt wurde.
8. Beschwerderecht
Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Auf-
sichtsbehörde (Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Königstraße 10a, 
70173 Stuttgart, Tel.: 0711/61 55 41 0, E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.
de), wenn sie der Ansicht ist, dass ihre personenbezogenen Daten 
rechtswidrig verarbeitet werden.

Ortsübliche Bekanntmachungen der Gemeinde Seckach
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adress-
buchverlage
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldegesetz 
(BMG) Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Le-

mailto:poststelle@lfdi.bwl.de
mailto:poststelle@lfdi.bwl.de
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bensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über den Familienna-
men, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften.
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adress-
büchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, ha-
ben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen.
Der Widerspruch kann beim Bürgermeisteramt Seckach, Bahn-
hofstr. 30, 74743 Seckach, eingelegt werden. Bei einem Widerspruch 
werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu sei-
nem Widerruf.
Seckach, 14. 1. 2022 Ludwig, Bürgermeister

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bun-
desamt für das Personalmanagement der Bundeswehr
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, 
die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwil-
ligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. 
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermit-
teln die Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalmanage-
ment der Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 Satz 1 des Soldaten-
gesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit 
deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig wer-
den: Familiennamen, Vornamen und die gegenwärtige Anschrift.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, ha-
ben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen.
Der Widerspruch kann beim Bürgermeisteramt Seckach, Bahn-
hofstr. 30, 74743 Seckach, eingelegt werden. Bei einem Widerspruch 
werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu sei-
nem Widerruf.
Seckach, den 14. 1. 2022 Ludwig, Bürgermeister

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten zum Zwecke 
der Information der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger 
bei Wahlen und Abstimmungen
Bei Wahlen und Abstimmungen, an denen auch ausländische Uni-
onsbürgerinnen und Unionsbürger teilnehmen können, dürfen 
die Meldebehörden die in § 44 Absatz 1 Satz 1 Bundesmeldegesetz 
(BMG) bezeichneten Daten (Familienname, Vornamen, Doktor-
grad und derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person verstorben 
ist, diese Tatsache) sowie die Angaben über die Staatsangehörigkei-
ten dieser Unionsbürgerinnen und Unionsbürger nutzen, um ihnen 
Informationen von Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern 
von Wahlvorschlägen zuzusenden, vgl. § 2 Absatz 3 des baden-
württembergischen Ausführungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz 
(BW AG-BMG).
Die betroffenen Personen haben das Recht, der Nutzung ihrer 
Daten zu widersprechen.
Der Widerspruch kann beim Bürgermeisteramt Seckach, Bahn-
hofstr. 30, 74743 Seckach, eingelegt werden. Bei einem Widerspruch 
werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu sei-
nem Widerruf.
Seckach, 14. 1. 2022 Ludwig, Bürgermeister

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, 
Wählergruppen u. a. bei Wahlen und Abstimmungen
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 1. No-
vember 2015 geltenden Fassung darf die Meldebehörde Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zu-
sammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vor-
angehenden Monaten so genannte Gruppenauskünfte aus dem Mel-
deregister erteilen.
Die Auswahl ist an das Lebensalter der betroffenen Wahlberechtig-
ten gebunden. Die Auskunft umfasst den Familiennamen, Vorna-
men, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, sofern die Per-
son verstorben ist, diese Tatsache.
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitge-
teilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt wer-
den, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstim-
mung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl 
oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.

Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermittlung 
zu widersprechen.
Der Widerspruch kann beim Bürgermeisteramt Seckach, Bahn-
hofstr. 30, 74743 Seckach, eingelegt werden. Bei einem Widerspruch 
werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu sei-
nem Widerruf.
Seckach, 14. 1. 2022 Ludwig, Bürgermeister

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass 
von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder 
Rundfunk und gegen die Datenübermittlung an das Staats-
ministerium
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem 
Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf 
die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 Bundesmeldegesetz (BMG) 
Auskunft erteilen über Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, 
Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums.
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburts-
tag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubi-
läen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.
Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 12 der Mel-
deverordnung dem Staatsministerium zur Ehrung von Alters- und 
Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten Daten der Jubilarin-
nen und Jubilare aus dem Melderegister. Davon umfasst sind zum 
Beispiel der Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Geschlecht, die 
Anschrift sowie das Datum und die Art des Jubiläums.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, ha-
ben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen.
Der Widerspruch kann beim Bürgermeisteramt Seckach, Bahn-
hofstr. 30, 74743 Seckach, eingelegt werden. Bei einem Widerspruch 
werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu sei-
nem Widerruf.
Seckach, 14. 1. 2022 Ludwig, Bürgermeister

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öf-
fentlich-rechtliche Religionsgesellschaft
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz 
(BMG), § 6 des baden-württembergischen Ausführungsgesetzes 
zum Bundesmeldegesetz und § 18 Meldeverordnung aufgeführten 
Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft an die betreffenden Religionsgesellschaften.
Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen 
(Ehegatten, minderjährige Kinder und die Eltern von minderjäh-
rigen Kindern), die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtli-
chen Religionsgesellschaft angehören. Die Datenübermittlung um-
fasst zum Beispiel Angaben zu Vor- und Familiennamen, frühere 
Namen, Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht oder derzeiti-
gen Anschriften.
Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG 
das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen.
Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die 
Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steuererhebungsrechts 
benötigt werden. Diese Zweckbindung wird der öffentlich-rechtli-
chen Gesellschaft als Datenempfänger bei der Übermittlung mitge-
teilt.
Der Widerspruch kann beim Bürgermeisteramt Seckach, Bahn-
hofstr. 30, 74743 Seckach, eingelegt werden. Der Widerspruch gilt 
bis zu seinem Widerruf.
Seckach, 14. 1. 2022 Ludwig, Bürgermeister

Gemeindeverwaltungsverband „Seckachtal“
Sitz: Adelsheim

Neckar-Odenwald-Kreis

Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
des Gemeindeverwaltungsverbandes „Seckachtal“  

für das Haushaltsjahr 2022
Auf Grund von § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammen-
arbeit (GKZ) i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) hat die Verbandsversammlung am 8. 12. 2021 die 
folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:
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§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 152.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von - 152.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis   
 (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis   
 (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis   
 (Summe aus 1.3 und 1.6) von 0

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender   
 Verwaltungstätigkeit von 152.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender   
 Verwaltungstätigkeit von - 152.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf   
 des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 0
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus   
 Investitionstätigkeit von 0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus   
 Investitionstätigkeit von 0
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /  
 -bedarf aus Investitionstätigkeit   
 (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /  
 -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 0
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus   
 Finanzierungstätigkeit von 0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus   
 Finanzierungstätigkeit von 0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /  
 -bedarf aus Finanzierungstätigkeit   
 (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungs-  
 mittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts   
 (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 0

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächti-
gung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Ein-
gehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Aus-
zahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 
0 EUR.

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 25.000 
EUR.

§ 5 Verbandsumlage
Die Verbandsumlage wird vorläufig festgesetzt auf 45.000 EUR.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf-
grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach 
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber 
dem Gemeindeverwaltungsverband geltend gemacht worden ist; 

der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind.
Ausgefertigt!
Adelsheim, den 10. 1. 2022

Wolfram Bernhardt, Verbandsvorsitzender
Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2022 wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde – Landratsamt Neckar-
Odenwald-Kreis – mit Schreiben vom 13. 12. 2021 gemäß § 18 GKZ 
i.V.m. § 121 Abs. 2 GemO bestätigt. Genehmigungspflichtige Teile 
enthält die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 nicht.
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan für 
das Haushaltsjahr 2022 liegt in der Zeit vom 17. 1. 2022 bis ein-
schließlich 25. 1. 2022 im Rathaus Seckach, Bahnhofstr. 30, 74743 
Seckach, Zimmer 408, öffentlich aus. Wegen der aktuell gültigen in-
fektionsschützenden Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coro-
navirus bitten wir um vorherige Terminvereinbarung unter Tel.Nr. 
06292/9201-0.

Zweckverband „Gruppenkläranlage Seckachtal“
Sitz: Osterburken

Neckar-Odenwald-Kreis
Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung  

des Zweckverbandes „Gruppenkläranlage Seckachtal“  
für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des § 5 Abs. 2 und 3 und § 18 des Gesetzes über kom-
munale Zusammenarbeit (GKZ) sowie der §§ 77 ff der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung 
am 09.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 1.542.710
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 1.542.710
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis   
 (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis   
 (Summe aus 1.3 und 1.6) von 0

2.  im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender   
 Verwaltungstätigkeit von 1.304.310
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender   
 Verwaltungstätigkeit von 745.630
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des   
 Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 558.680
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus   
 Investitionstätigkeit von 170.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus   
 Investitionstätigkeit von 1.628.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /  
 -bedarf aus Investitionstätigkeit   
 (Saldo aus 2.4 und 2.5) von - 1.458.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /  
 -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von - 900.120
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus   
 Finanzierungstätigkeit von 1.277.420
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus   
 Finanzierungstätigkeit von 377.300
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2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /  
 -bedarf aus Finanzierungstätigkeit   
 (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 900.120
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungs-  
 mittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts   
 (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 0

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächti-
gung) wird festgesetzt auf 1.277.420  EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Ein-
gehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Aus-
zahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 
0  EUR.

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 
EUR.

Als Maßstab für die Jahresumlage dient § 11 der Satzung des Zweck-
verbandes „Gruppenkläranlage Seckachtal“
Osterburken, den 9. 12. 2021

gez. Galm, Verbandsvorsitzender
-----------------------------------

Mit Schreiben vom 14.12.2021 hat das Landratsamt Neckar-Oden-
wald-Kreis die Gesetzmäßigkeit bestätigt, sowie den Gesamtbetrag 
der vorgesehenen Kreditaufnahmen und den Höchstbetrag der Kas-
senkredite genehmigt. 

-----------------------------------
Der Haushaltsplan inklusive der Finanzplanung liegt vom 17. 1. 2022 
bis einschließlich 25. 1. 2022, während der üblichen Öffnungszeiten, 
im Rathaus Seckach, Bahnhofstr. 30, 74743 Seckach, zur Einsicht-
nahme öffentlich aus. Wegen der aktuell gültigen infektionsschüt-
zenden Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus bitten 
wir um vorherige Terminvereinbarung unter Telefon 06292/9201-0.

Öffentliche Bekanntmachung
Flurbereinigung Buchen-Bödigheim (Wald)
Neckar-Odenwald-Kreis Az.: 2.14 - 3493 - B 5.04

Vorläufige Anordnung N r. 4 vom 15. 12. 2021

1. Besitzentzug
Zur Bereitstellung von Flächen für den vorzeitigen Ausbau der 
gemeinschaftlichen Anlagen (Wege- und sonstige Maßnahmen 
entsprechend dem am 25. 6. 2018 genehmigten Wege- und Ge-
wässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan) wird vom 
Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis, – untere Flurbereinigungs-
behörde –, nach § 36 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) 
in der Fassung vom 16.3.1976 (BGBl. I S. 546) im Flurbereinigungs-
verfahren Buchen-Bödigheim (Wald) Folgendes angeordnet:
Den Beteiligten (Eigentümern, Pächtern und sonstigen Berechtig-
ten) werden zum

1. 2. 2022
Besitz und Nutzung der Grundstücksflächen vorübergehend für die 
Dauer der Maßnahme, bzw. dauerhaft entzogen, die in der Besitz-
regelungsübersichtskarte und den Besitzregelungskarten (Blatt 1 bis 
6) vom 14. 12. 2021 in gelber Farbe (vorübergehend), bzw. in roter 
Farbe (dauerhaft) bezeichnet sind. Die Besitzregelungsübersichts-
karte und Besitzregelungskarten (Blatt 1 bis 6) vom 14. 12. 2021 sind 
Bestandteil dieser vorläufigen Anordnung (Anlage 1).

2. Besitzzuweisung
Die Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Buchen-Bödig-
heim (Wald) wird ab

1. 2. 2022
für den oben genannten Zweck in den Besitz der nach Nr. 1. entzo-
genen Flächen eingewiesen. Das Besitzrecht erstreckt sich auch auf 
die von der Teilnehmergemeinschaft zur Umsetzung der gemein-
schaftlichen Anlagen Beauftragten.
Der abgetragene Oberboden der entzogenen Flächen geht in den 
Besitz der Teilnehmergemeinschaft über. Diese bestimmt wie der 
Boden verwendet wird.
Während des Ausbaus ist die Nutzung noch nicht fertiggestellter 
Wege nicht zulässig.

3. Flächenrückgabe
Die in den unter Nr. 1 genannten Karten in gelber Farbe dargestell-
ten Grundstücksflächen werden den Beteiligten nach Beendigung 
und Abnahme der Baumaßnahmen wieder in Besitz und Nutzung 
zurückgegeben. Diese Flächen sind von der Teilnehmergemein-
schaft vor der Rückgabe durch ordnungsgemäße Rekultivierung 
wieder in einen bewirtschaftbaren Zustand zu bringen. Der Zeit-
punkt der Rückgabe wird den Beteiligten gesondert mitgeteilt.

4.  Geldabfindungen für wesentliche Grundstücksbestandtei-
le, Aufwuchs- und Nutzungsentschädigungen

a) Wesentliche Grundstücksbestandteile
Für die zu entfernenden Waldbäume wird grundsätzlich keine Geld-
entschädigung gewährt, da die Verwertung durch den Eigentümer 
selbst erfolgt. Sonstige wesentliche Grundstücksbestandteile gibt es 
im Bereich der in Ziffer 1 bezeichneten Flächen nicht.
b) Aufwuchs- und Nutzungsentschädigungen
Für die unter Nr. 1 bezeichneten Flächen wird in der Regel keine 
Aufwuchs- und Nutzungsentschädigung gewährt.
In Härtefällen (§ 36 Abs. 1 FlurbG) – wenn die vorübergehenden 
Nachteile bei einzelnen Teilnehmern das Maß der den übrigen Teil-
nehmern entstehenden gleichartigen Nachteile erheblich überstei-
gen – kann auf Antrag eine angemessene Entschädigung gewährt 
werden.
Anträge auf derartige Entschädigungen können bis spätestens 15. 1. 
2022 beim Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis – untere Flurbe-
reinigungsbehörde –, gestellt werden.
Über die Anträge entscheidet das Landratsamt Neckar-Odenwald-
Kreis – untere Flurbereinigungsbehörde –, nach Anhörung des Vor-
stands der Teilnehmergemeinschaft.
Als Berechnungsgrundlage wird für die bei der Grundstücksin-
anspruchnahme vorhandenen Kulturen (Aufwuchs) der aktuelle 
„Schätzrahmen für die Ermittlung von Schäden an landwirtschaft-
lichen Kulturen“ des Landesbauernverbandes Baden-Württemberg, 
bestimmt. Sofern der Schätzrahmen für einzelne Kulturen keine 
Werte enthält, wird der Wert unter Beiziehung von Sachverständi-
gen bewertet.
c) Berechtigte
Aufwuchs- und Nutzungsentschädigung für Härtefälle nach Nr.  
4 b) erhalten die Eigentümer der in Anspruch genommenen Flä-
chen, wenn sie diese selbst bewirtschaften,
oder
die Pächter, nachdem sie das bestehende Pachtverhältnis dem zu-
ständigen Landratsamt – untere Flurbereinigungsbehörde – an-
gemeldet und entweder durch Vorlage des Pachtvertrags oder bei 
mündlichem Pachtvertrag durch Bestätigung des Verpächters nach-
gewiesen haben. Bestehende Pachtverträge werden durch diese Re-
gelung nicht berührt. Die Pächter haben deshalb den vereinbarten 
Pachtzins weiterhin an die Verpächter zu entrichten. Die Nutzungs-
entschädigung wird nicht rückwirkend, sondern frühestens für 
das Wirtschaftsjahr bezahlt, in dem die Anmeldung erfolgt (§ 14 
FlurbG).
d) Auszahlung
Die nach Nr. 4 b) für Härtefälle zu gewährenden Entschädigungen 
werden über die Teilnehmergemeinschaft ausbezahlt. Diese kann 
sie gegen Beiträge (§ 19 FlurbG) verrechnen.
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5. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese vorläufige Anordnung kann innerhalb eines Monats 
nach ihrer Bekanntgabe Widerspruch beim Landratsamt Neckar-
Odenwald-Kreis (Sitz: Neckarelzer Straße 7, 74821 Mosbach) erho-
ben werden.

6. Begründung
Das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung hat 
mit Beschluss vom 22. 12. 2014 die Flurbereinigung nach §§ 1, 37 
FlurbG angeordnet. Der Beschluss ist unanfechtbar.
Den vorgesehenen Maßnahmen liegt der Wege- und Gewässerplan 
vom 15. 5. 2018 zugrunde, der vom Landesamt für Geoinformation 
und Landentwicklung am 25. 6. 2018 genehmigt worden ist (§§ 18 
Abs. 1, 41 und 42 Abs. 1 FlurbG).
Mit dem Vorausbau sollen die geplanten Strukturverbesserungen 
(z.B. Zusammenlegung) vorbereitet und sichergestellt werden, dass 
der neue Zustand nach der Planausführung oder der vorzeitigen 
Besitzeinweisung möglichst schnell greifen kann. Die Neuzuteilung 
kann in das dann bereits vorhandene Wegenetz besser eingepasst 
werden. Damit werden auch Bewirtschaftungshindernisse vermie-
den, die entstehen, wenn das Wegenetz im neuen Bestand herge-
stellt werden muss. Die planerische Grundlage für den Vorausbau 
ist gegeben, die finanziellen Mittel stehen bereit.
Zum Ausbau des Wege- und Gewässernetzes müssen die von der 
vorläufigen Anordnung betroffenen Grundstücke vor der vorläufi-
gen Besitzeinweisung in Anspruch genommen werden. Bei Abwä-
gung des Vorteils durch den frühen Ausbau gegenüber der Beein-
trächtigung im alten Grundstücksbestand überwiegen die Gründe 
für den Vorausbau.

Hinweise
–  Die Besitzregelungsübersichtskarte und Besitzregelungskarten 

(Blatt 1 bis 6) vom 14. 12. 2021 (siehe Nr. 1) liegen ab sofort einen 
Monat lang zur Einsichtnahme für die Beteiligten im Rathaus in 
Buchen (Vorraum Bürgermeisteramt) während den ortsüblichen 
Öffnungszeiten aus.

–  Zusätzlich kann der Beschluss mit Begründung und Karten auf 
der Internetseite des Landesamts für Geoinformation und Land-
entwicklung im o. g. Verfahren (www.lglbw.de/3493) eingesehen 
werden.

 Buchen, den 15 12. 2021, gez. Lünenschloß, OVR         D.S.

Fundsachen
Folgender Fundgegenstand/-gegenstände wurde/n
in Seckach gefunden: 2 Brillen sowie 2 Schlüssel
Die jeweilige Fundsache kann auf dem Rathaus in Seckach, Bahn-
hofstr. 30 im Bürgerbüro während der üblichen Sprechstunden ab-
geholt werden.

Altersjubilare
17. 1. Eugen Becker  Seckach 75 Jahre
21. 1. Franziska Geworsky Großeicholzheim 75 Jahre

Die Gemeinde gratuliert recht herzlich zum Geburtstag und  
wünscht alles Gute auf dem weiteren Lebensweg.

Notfalldienste
Ärztlicher Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: 
Neckar-Odenwald-Kreis
Rettungsdienst: 112112 
Allgemeiner Notfalldienst: 116117
Mosbach (Allgemeiner Notfalldienst) 
Knopfweg 1, 74821 Mosbach 
Mo., Di., Fr. 19.00–22.00 Uhr, Mi. 13.00–22.00 Uhr
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Buchen (Allgemeiner Notfalldienst) 
Dr. Konrad-Adenauer-Str. 37 , 74722 Buchen 
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr

Kinderärztlicher und augenärztlicher Notfalldienst: 116117
Informationen zu Öffnungszeigen und Anschrift der jeweiligen 
Notfallpraxis finden Sie unter https://www.kvbawue.de/buerger/ 
notfallpraxen/

Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt.de

Bereitschaftsdienst der Sozialstation
Kirchliche Sozialstation Adelsheim-Osterburken
 Unverbindliche Beratung  und  Information  sowie  Pflegebera- 
 tungsbesuche
 Qualifizierte liebevolle Pflege und medizinische Versorgung
 Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden u. ihren Angehöri- 
 gen (Hospiz)
 Vermittlung von Pflegehilfsmitteln,  Mahlzeiten,  Hausnotruf u. 
 Familienpflege
 Hauswirtschaftliche Versorgung
 Rufbereitschaft
 Bereitschaftsdienst am Wochenende Tel.: 06291/64190

Zahnärztlicher Notfalldienst
15.–17. 1. 2022     Dr. Graalmann, Dr. Eisenhauer, Wertheimer Str. 

25, 74736 Hardheim, Tel. 06283/226554
Der Zahnarzt ist samstags, sonntags und feiertags in der Zeit von 
10.00 Uhr – 12.00 Uhr in der Praxis anwesend – in dringenden 
Fällen auch außerhalb der Sprechstunden telefonisch erreichbar. 
Bitte UNBEDINGT vorher anmelden!!!
Zahnärztlicher Notfalldienst jetzt auch Online. Unter der Internet-
adresse www.zahn-forum.de/karlsruhe.html hat die KZV Karlsru-
he die Notdienstplanung jetzt auch ins Netz gestellt, so dass diese 
Daten jetzt jederzeit abrufbar sind.

Apotheken Notdienst
–  Samstag, 15. 1. 2022:  

Stadt-Apotheke am Bild Buchen, Tel.: 06281/89 57, Hochstadt-
str. 16, 74722 Buchen, Odenwald 

–  Sonntag, 16. 1. 2022:  
Bauland-Apotheke Adelsheim, Tel.: 06291/6 21 30, Marktstr. 5 A, 
74740 Adelsheim 

–  Montag, 17. 1. 2022:  
Sonnen-Apotheke Buchen, Tel.: 06281/56 00 22, Brucknerstr. 13, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Dienstag, 18. 1. 2022:  
Kastell-Apotheke Osterburken, Tel.: 06291/6 80 07, Prof.-Schu-
macher-Str. 2/8, 74706 Osterburken 

–  Mittwoch, 19. 1. 2022:  
Quellen-Apotheke Hettingen, Tel.: 06281/38 86, Morrestr. 31, 
74722 Buchen, Odenwald (Hettingen) 

–  Donnerstag, 20. 1. 2022:  
Apotheke am Schloss Ravenstein, Tel.: 06297/9 50 55, Zedern-
weg 3, 74747 Ravenstein (Merchingen) 

–  Freitag, 21. 1. 2022:  
Apotheke Oberschefflenz, Tel.: 06293/2 87, Hauptstr. 98, 74850 
Schefflenz (Oberschefflenz) 

Der Notdienst beginnt jeweils morgens um 8.30 Uhr und endet am 
folgenden Morgen um 8.30 Uhr. Der Notdienstplan kann auch im 
Internet nachgesehen werden unter: www.lak-bw.notdienst-por-
tal.de. Dort werden fünf Apotheken, die an diesem Tag Dienst ha-
ben angezeigt, also auch Apotheken aus den Nachbardienstkreisen. 
Weitere Infos sind auch unter www.aponet.de erhältlich. Die dienst-
habenden Apotheken können auch unter folgender Nummer 0800  
00 22 8 33 kostenlos telefonisch erfragt werden, bzw. von jedem 
Handy ohne Vorwahl unter der Nr. 22 8 33 (max. 69 ct/Min/SMS) 
abgefragt werden.

Gasstörung
Stadtwerke Buchen, Störungsdienst Tag und Nacht: Tel.: 06281/51051

Stromversorgung EnBW 
Störungsdienst 0800 362 9477
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Störungen an der Wasserversorgung
Bei Störungen an der Wasserversorgung Tel.: 06291/415554

Notrufnummer der Telefonseelsorge
0800-1110111 – bundesweit-gebührenfrei

Kirchliche Nachrichten
Katholische Gottesdienste

Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach
Unsere Gottesdienste:
Sa., 15., 1. Samstag der 1. Woche im Jahreskreis
18.30 Uhr Großeicholzheim: Eucharistiefeier am Vorabend
So., 16. 1. – 2. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
  9.00 Uhr Zimmern: Eucharistiefeier
10.00 Uhr Seckach: Rosenkranz für den Frieden
10.30 Uhr Seckach: Eucharistiefeier mit Festgottesdienst zum Pat-

rozinium
17.30 Uhr Seckach: Vesper, anschl. Barmherzigkeitsrosenkranz
Mo., 17. 1., Heiliger Antonius, Mönchsvater in Ägypten (356) 
18.30 Uhr Seckach: Wort-Gottes-Feier mit eucharistischer Anbe-

tung
Do., 20. 1., Donnerstag der 2. Woche im Jahreskreis
18.00 Uhr Großeicholzheim: Rosenkranzgebet
18.30 Uhr Großeicholzheim: Eucharistiefeier
18.30 Uhr Seckach: Eucharistiefeier zum Patroziniumstag 

Gemeinsames
Neue Corona Verordnung 
Es sollte nach Möglichkeit eine FFP-2 Maske getragen werden, dies 
gilt für alle Personen ab 18 Jahren. Die Mund-Nasen-Bedeckung ist 
beim Betreten und Verlassen der Kirchen sowie während des ge-
samten Gottesdienstes verpflichtend zu tragen! Bitte kommen Sie 
rechtzeitig zu allen Gottesdiensten, da Sie sich weiterhin am Ein-
gang registrieren müssen.

Pfarrbüro:
Osterburken: geschlossen 20. 1., 24. 1., 25. 1. und 27. 1.
Adelsheim: Mi., 19. und 26. 1. 
Seckach: Do., 20. und 27. 1. 

Krankenkommunion:
Gelegenheit zum Empfang ist nach Absprache möglich. Wer einen 
Besuch wünscht, möge sich im Pfarrbüro Seckach, Tel. 06292/95056 
oder 
in Seckach bei Diakon Matthias Nasellu, Tel. 06261/670473, 
in Großeicholzheim bei Waltraud Roos, Tel.: 06293/8686 und 
in Zimmern bei Bernhard Grimm, Tel. 06291/7331 melden.

Jesus Gebet
Für das neue Jahr haben wir bis zu den Sommerferien folgende Ter-
mine für das Jesus-Gebet geplant: 20. Januar – 17. Februar – 17. 
März – 12. Mai – 23. Juni – 7. Juli
Alle Interessierten sind eingeladen! Wir treffen uns jeweils um 20.00 
Uhr im Pfarrzentrum in Schlierstadt. In den Wintermonaten künf-
tig im 1. Stock im Gruppenraum.

Seckach, St. Sebastian
Feier des Patroziniums St. Sebastian
am Sonntag, 16. 1., um 10.30 Uhr in St. Sebastian Seckach. Herz-
liche Einladung!

Evangelische Gottesdienste
Seckach
Sonntag, 16. 1. 2022 – 2. Sonntag nach Epiphanias
10.30 Uhr Gottesdienst in Bödigheim

Großeicholzheim
Sonntag, 16. 1. – 2. Sonntag nach Epiphanias
  9.00 Uhr Gottesdienst Rittersbach (Präd. Pouria Schunder)
10.30 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim (Präd. Pouria Schunder)

Dienstag, 18. 1.
18.30 Uhr Teenkreis C.O.T. Pfarrhaus Großeicholzheim
19.30 Uhr Gemeindegebet Kirche Großeicholzheim
Mittwoch, 19. 1.
16.30 Uhr Konfirmandenunterricht Kirche Großeicholzheim

Vereinsnachrichten
Kinder- und Jugenddorf Klinge e. V.

Spende des SV Neckarburken
„Kindern ein Lächeln schenken“ war der Herrenmannschaft des SV 
Neckarburken bereits zum Weihnachtsfest 2020 ein Anliegen gewe-
sen, bei dem den Fußballern die gute Verbindung zum Kinder- und 
Jugenddorf Klinge als Ideengeber fungierte. Damals hatten sich die 
Spieler überlegt, wie gut es ihnen trotz Corona doch geht, und dass 
man mit dem Geld, das normalerweise nach dem Training in die 
Geselligkeit investiert wird, doch einmal etwas an nicht so glückli-
che Menschen zurückgeben könnte.

Mit noch mehr Know-How bezüglich der Organisation und mit 
dem Wissen, wieviel Lächeln die erste Aktion hervorgerufen hat-
te, wiederholte die 1. Mannschaft des SVN unter Organisation von 
Philipp Spitzer und Anja Wahl, mit Marcel Wann als „Werbeleiter“ 
und Annika Binnig als Verbindungsglied zum Kinderdorf die Akti-
on zu Weihnachten 2021 mit durchschlagendem Erfolg. Über Wer-
bung in den Sozialen Netzwerken, dem Amtsblatt von Elztal und 
den Tageszeitungen schaffte es das Orga-Team mit kräftiger Unter-
stützung aller Fußballer der 1. Mannschaft, Spendengelder in Höhe 
von 3.859 € zusammen zu bekommen. Zeitgleich wurden die Kin-
der in der Klinge aufgefordert, ihre Wunschzettel zu schreiben. War 
im letzten Jahr die braune Barbie als echte Herausforderung in der 
Beschaffung angesehen worden, so wurde die Barbie dieses Mal ein-
deutig gleich von zwei unabhängigen „Einhornkatzen zum Gassige-
hen“ geschlagen. Doch die Neckarburkener kennen keine Probleme 
beim Geschenkekaufen, sondern nur Lösungen, die Geschenke zu 
finden, schön einzupacken und mit den jeweiligen Namen der Kin-
der auszuzeichnen. Nicht nur Dorfleiter Dr. Christoph Klotz strahl-
te deshalb bei der Geschenkeübergabe, sondern stellvertretend für 
die Kinder von Haus Cecilia auch Dao Nguyen, der dankbar pro-
phezeite, dass das Ziel, „Kindern ein Lächeln schenken“, ganz sicher 
erreicht werde. Dr. Klotz, der vor allem neugierig auf das Auspacken 
der Einhornkatzen zum Gassigehen war, lud die engagierten Fuß-
baller für das Frühjahr zu einer Führung – „hoffentlich mit Bewir-
tung“ – ein, damit die Spendengeber auch einmal sehen könnten, 
wem sie da etwas von ihrem eigenen Luxus „zurückgeben“.

Deutsches Rotes Kreuz
Tanzstunden beginnen!
Die DRK-Tanzstunden unter der Leitung von Christa Stang began-
nen wieder regulär am vergangenen Montag, 10. Januar 2022. Wie 
gewohnt finden die Übungsstunden wöchentlich von 14.00–15.00 
Uhr in der Seckachtalhalle statt. Auch Neueinsteiger sind herzlich 
willkommen; ein Angebot eben für alle die gerne tanzen; ganz ohne 
Tanzpartner; ganz ohne besondere Vorkenntnisse, egal ob Mann 
oder Frau. Es besteht ein 2G+ Pflicht-Nachweis. Ausnahme bil-
den Geboosterte und Personen, die vollständig geimpft bzw. gene-
sen sind und der Zeitraum nicht länger als 3 Monate zurückliegt. 
Alle anderen benötigen für die Teilnahme einen zusätzlichen Test. 
Die Tanzauswahl wird von der Kursleiterin so gewählt, dass nur So-
lotänze, ohne Handfassung und mit genügend Abstand und keine 
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Paartänze durchgeführt werden. So kann sich jeder sicher fühlen 
und trotzdem viel Spaß beim Tanzen haben. Die dazu ausgewählte 
Musik motiviert und beflügelt, sodass gute Stimmung in der Gruppe 
vorprogrammiert ist. Maskenpflicht besteht nur bis zum zugewie-
senen Platz. Weitere Informationen können auch bei der Übungs-
leiterin unter 06292/1348 oder beim DRK-Kreisverband in Buchen, 
Frau Wiessner, Tel. 06281-5222-18 erfragt werden.

ASV Petri Heil Großeicholzheim 
Absage der Generalversammlung 
Die für den 15. 1. 2022 vorgesehene Generalversammlung wird zu 
einem späteren Zeitpunkt, sobald die Lage es zulässt, durchgeführt. 
Dazu wird gesondert eingeladen. Die bisherige Vorstandschaft 
bleibt bis dahin kommissarisch im Amt.

Sonstiges
Kath. Öffentliche Bücherei Seckach
Die Bücherei ist jeweils dienstags von 17.00–18.00 Uhr und samstags 
von 10.00 bis 11.00 Uhr geöffnet. Bitte beachten Sie die Zugangsrege-
lungen: (gemäß Corona-Landesverordnung) (bei Alarmstufe II):
•  Zugang nur mit Mund-Nase-Bedeckung in Form einer medizini-

schen Maske oder eine FFP2 Maske möglich
•  Bitte Abstand von 1,5 einhalten
•  Impf- oder Genesenennachweis ist vorzulegen (wenn nicht be-

kannt mit Personalausweis)
•  Wenn die letzte Impfung oder Genesung mehr als 3 Monate zu-

rückliegt, muss zudem ein tagesaktueller (nicht älter als 24 Stun-
den) Corona-Test vorgewiesen werden (2plus-Regelung).

•  Ausgenommen sind Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch 
nicht eingeschult sind. Vollständig geimpfte Kinder und Jugend-
liche bis einschließlich 17 Jahre brauchen keinen Test, auch wenn 
die Impfung länger als 3 Monate zurückliegt.

•  Personen, die lediglich Medien zurückgeben, brauchen keinen 
Testnachweis. Die Medien dann bitte auf dem weißen Tischchen 
vor der Bücherei – nur während der Ausleihzeit ablegen. 

Das Büchereiteam

LandFrauen Ortsverein Schefflenztal/Auerbach e.V.
Absage der Veranstaltung am 17. 1. 2022
Leider müssen wir die Veranstaltung am 17. 1. 2022 „Wahre Schön-
heit kommt von innen“ mit Frau Clapier absagen. Sie wird zu einem 
späteren Zeitpunkt stattfinden. Wir können uns am 20. 1. 2022 um 
18.00 Uhr in kleiner Runde in der Badgaststätte in Unterschefflenz 
treffen. Mit den besten Wünschen zum Neuen Jahr freut sich das 
Vorstandsteam auf ein Wiedersehen. Manuela Ernst

Imkerverein Bauland 1880 e.V. Osterburken 
Bestellformulare für die Varroatose-Behandlungsmittel-2022 hän-
gen am Vereinshaus aus. Abgabeschluss ist der 25. Februar.

Tageselternverein Neckar-Odenwald-Kreis e.V.
Tageseltern gesucht! Neuer Qualifizierungskurs für Kindertages-
pflegepersonen vom 17. Januar – 28. Juli 2022
Die Nachfrage von Eltern nach einer qualifizierten Kinderbetreu-
ung durch Tagespflegepersonen steigt von Jahr zu Jahr stetig an. 
Vielerorts im Neckar-Odenwald-Kreis werden dringend neue Ta-
geseltern benötigt, um diesem Bedarf weiterhin nachzukommen.
Seit vielen Jahren bildet der Tageselternverein NOK e.V. in Zusam-
menarbeit mit dem Landratsamt NOK hierfür Kindertagespflege-
personen aus. Wer Interesse hat, als Tagesmutter/-vater zu arbeiten, 
hat ab dem 17. Januar 2022 die Möglichkeit, am neuen Qualifizie-
rungskurs für Kindertagespflegepersonen teilzunehmen. Der Kurs 
findet vormittags statt und beinhaltet insgesamt 300 Unterrichts-
einheiten, wobei nach 50 Unterrichtseinheiten bereits mit der Be-
treuung begonnen werden kann. Bei erfolgreicher Absolvierung 
des Kurses erhalten die Teilnehmer*innen eine Abschlussprämie 
von 400,– Euro. Interessent*innen können sich telefonisch oder 
per E-Mail an den Tageselternverein wenden und sich persönlich 
beraten lassen. Kontakt: Mailadresse info@tev-nok.de, Telefon 
06261/899928

Nähere Informationen zu den Voraussetzungen, Kurszeiten und 
Rahmenbedingungen rund um die Qualifizierung und die Kinder-
tagespflege sind unter www.tageselternverein-nok.de zu finden.

Danksagung
Für all die Aufmerksamkeiten, Glückwünsche 

und Geschenke zu meinem 

80. Geburtstag
möchte ich mich herzlich bedanken.

Die Zeichen der Wertschätzung kamen sowohl von 
Institutionen wie der Stiftung Kulturwerk Schlesien 

und der Evangelischen Kirchengemeinde Bödigheim-
Seckach, Gemeinschaften und Vereinen wie dem 
Fahrdienstkreis und dem Verein Zeitbank plus 

als auch von unglaublich vielen mir verbundenen 
Einzelpersonen, an der Spitze Altbürgermeister 

und Ehrenbürger Ekkehard Brand. 
Sie haben mir gezeigt, dass ich mich in Seckach und 

in Würzburg in einem sozialen Netzwerk geborgen und 
getragen fühlen darf. Dafür bin ich zutiefst dankbar.

Maxi-Monika Thürl
Seckach, 10. Januar 2022

mailto:info@tev-nok.de
http://www.tageselternverein-nok.de
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Bojo’s Schrotthandel
Handel mit  

Metallen aller Art. 

Langenelzer Straße 41 · 69427 Mudau 
Tel. bis ca. 16 Uhr (01 52) 04 96 89 35 

danach (0 62 84) 2069752 
E-Mail: tammy1970@gmx.de

Flughafentransfer | Krankenfahrten 
 Privatfahrten | Kurierfahrten 

Schülerfahrten | Dialyse-, Chemo- und 
Bestrahlungsfahrten

Krankenfahrten  
Krämer GmbH

Waldstraße 21 
74850 Schefflenz 

Telefon 06293 8891 
Telefax 06293 95864

info@krankenfahrten-kraemer.de 
www.krankenfahrten-kraemer.de

Pizzeria La Calabrisella
Wettgasse 1 · 74743 Großeicholzheim

Telefon (0 62 93) 9 28 63 53
Dienstag–Freitag und Sonntag 11.00–13.30 Uhr

Dienstag–Sonntag 17.00–22.00 Uhr · Montag Ruhetag
     Angebot:  Familienpizza (40 cm)    

mit 4 Auflagen, 1 Fl. Cola, gem. Salat     16,00 €
Pizza Spinat-Mozzarella · Pizza Lachs je 7,00 € (30 cm)

Pizza Junior (30 cm) mit Salami, Vorderschinken, Mais, Spiegelei 7,00 €

 Danksagung 

In den Tagen des Abschieds durften wir 
nocheinmal erfahren, wie viel Liebe und 
Wertschätzung meiner lieben Mutter, 
Schwiegermutter und Oma

Gisela Bangert 
geb. Frank

† 12.12.2021

entgegengebracht wurde.
Herzlichen Dank sagen wir allen, die ihr Mitgefühl auf so 
vielfältige Weise zum Ausdruck brachten, und denen, die 
sie auf ihrem letzten Weg begleitet haben. 
Besonderen Dank Herrn Pater Lukas für die liebe- und 
würdevolle Gestaltung der Beerdigung. 
 Sie wird immer in unserer Mitte sein:
 Christopher, Christin und Jakob Bangert
 Großeicholzheim, im Dezember 2021

ANGEBOT
VOM 14.1. BIS 20.1.2022
SCHWEINEBRATEN oder
KRUSTENBRATEN  100 g 1,09 €
Frische PUTENSCHNITZEL  100 g 1,29 €
Feine, milde GELBWURST 
mit und ohne Kräuter    100 g 1,09 €
Stuttgarter SCHINKENWURST    100 g 1,19 €
Herzhaft deftiger PIZZAFLEISCHKÄSE  100 g 1,19 €
Rauchfrische BRATWÜRSTE  100 g 1,09 €
MEXIKOSALAT 100 g 1,09 €

Nur bei uns

aus eigener Schlachtung!

Schweine & Hähnchen von Maurer, Feßbach · Rind von Schmitt, Osterburken

SPEISEPLAN vom 17.1.–21.1.2022
MO: SPAGHETTI BOLOGNESE mit Blattsalat 5,99 €
DI: SCHNITZEL mit Pommes und Salat/Kartoffelsalat  5,99 €
MI:  HÄHNCHENBRUSTFILET 
 mit Brokkoli und Kartoffelgratin 5,99 €
DO:  GROBE BRATWURST 
 mit Salzkartoffeln und Rotkraut  5,99 € 
FR:  RINDERGESCHNETZELTES mit Spätzle  5,99 €

Mittagstisch täglich von Montag bis Freitag von 11.30 bis 13.00 Uhr
Besuchen Sie uns im Internet: www.metzger-maurer.de

AUCH
ZUM MIT-

NEHMEN!

Probieren Sie unsere küchenfertige Erzeugnisse:
Cordon Bleu, gefüllte Rouladen, Gyrosgeschnetzeltes 

vom Schwein, Schlemmerrolle
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11. Januar 2022          Teil A       Stufe: 

1
7 9 5
9 4
3 1 6

2 3
3 1 6

1 5 7
6 7 9 2

4 1
5 3 7

2
4 2 5

8 7 6 4
8 3
2 3 1

5 9 1
6 7

4 2 9 1 8
1 4 2

7 8

3
5 3
7 4 9

6 3 2
2 8 7

7 6
4 8

1 9 7
8 3 5 9

6 5 1

4
3 4 1

4 2 3 5
6 9 4

4 7 2 1
9 1 7
7 3 8 6

6 4 3
5 6 2

8 6

11. Januar 2022          Teil A       Stufe: 

1
7 9 5
9 4
3 1 6

2 3
3 1 6

1 5 7
6 7 9 2

4 1
5 3 7

2
4 2 5

8 7 6 4
8 3
2 3 1

5 9 1
6 7

4 2 9 1 8
1 4 2

7 8

3
5 3
7 4 9

6 3 2
2 8 7

7 6
4 8

1 9 7
8 3 5 9

6 5 1

4
3 4 1

4 2 3 5
6 9 4

4 7 2 1
9 1 7
7 3 8 6

6 4 3
5 6 2

8 6
11. Januar 2022          Teil A       Stufe: 

1
7 9 5
9 4
3 1 6

2 3
3 1 6

1 5 7
6 7 9 2

4 1
5 3 7

2
4 2 5

8 7 6 4
8 3
2 3 1

5 9 1
6 7

4 2 9 1 8
1 4 2

7 8

3
5 3
7 4 9

6 3 2
2 8 7

7 6
4 8

1 9 7
8 3 5 9

6 5 1

4
3 4 1

4 2 3 5
6 9 4

4 7 2 1
9 1 7
7 3 8 6

6 4 3
5 6 2

8 6

 Sudoku

11. Januar 2022          Teil A       Stufe: 

1
7 9 5
9 4
3 1 6

2 3
3 1 6

1 5 7
6 7 9 2

4 1
5 3 7

2
4 2 5

8 7 6 4
8 3
2 3 1

5 9 1
6 7

4 2 9 1 8
1 4 2

7 8

3
5 3
7 4 9

6 3 2
2 8 7

7 6
4 8

1 9 7
8 3 5 9

6 5 1

4
3 4 1

4 2 3 5
6 9 4

4 7 2 1
9 1 7
7 3 8 6

6 4 3
5 6 2

8 6

11. Januar 2022          Teil A       Stufe: 

5
8 3 2 7

8 2 1 5
1 3

7 4
4 2 9

6 8 2
9 1

8 6
9 7 4 8

6
9
3 5 4 6 1

8 2 4
1 3 2
2 8 1 4

4 5 8
7 6

6 8 5
5 3 8 9

7
5 3 4
1 2

9 3 2
7 4

6 4 5 1
7 8

8 2 6 5
5 7

9 6 5 2 8

8
9 6 2

5 7 2
1 7 4

1 7
3 2

8 1 9
4 6 9 5
3 7 9 8

9 6 3 7
11. Januar 2022          Teil A       Stufe: 

5
8 3 2 7

8 2 1 5
1 3

7 4
4 2 9

6 8 2
9 1

8 6
9 7 4 8

6
9
3 5 4 6 1

8 2 4
1 3 2
2 8 1 4

4 5 8
7 6

6 8 5
5 3 8 9

7
5 3 4
1 2

9 3 2
7 4

6 4 5 1
7 8

8 2 6 5
5 7

9 6 5 2 8

8
9 6 2

5 7 2
1 7 4

1 7
3 2

8 1 9
4 6 9 5
3 7 9 8

9 6 3 7

Quelle: www.sudoku-aktuell.de
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›› BEGEISTERUNG WÄCHST, WENN MAN SIE TEILT. 

WEISS GmbH - Siemensstr. 17 - 74 722 Buchen 

KARRIERE BEI WEISS. WEISS-WORLD.COM

Uns liegt das „Miteinander“ sehr am Herzen, weshalb wir bei unseren jährlichen internen Veranstaltungen  
jedem die Möglichkeit geben, auch außerhalb der Abteilung zu networken - natürlich inklusive Spaßfaktor.
Ihre persönliche Ansprechpartnerin Kristin Schütz steht Ihnen sehr gerne telefonisch unter 06281-5208-6591  
oder per Email an begeisterung@weiss-world.com zur Verfügung. Weitere Infos finden Sie auf www.weiss-world.com. 

Unsere Benefits  
• 30 Urlaubstage, Heiligabend & Silvester jeweils 1/2 Urlaubstag
• Urlaubs- & Weihnachtsgeld 
• Samstags- und Schichtzuschläge
• Zielgerichtete und passende Trainings fördern  
   die persönliche & berufliche Weiterentwicklung

• Fahrrad-Leasing
• Organisierte, strukturierte, mehrwöchige Einarbeitung 
• Moderne Arbeitsplätze, kostenfreie Getränke
•  Kostenfreie Parkplätze, Betriebliche Altersvorsorge,  

Mitarbeiterrabatte u.v.m.

Für unseren Standort in Buchen (Odenwald) suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

››     Zerspanungsmechaniker (m/w/d) 
•  Programmieren, Einrichten und Rüsten von CNC-Maschinen  

im Schichtbetrieb
    • Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen

››  Industriemechaniker / Elektroniker (m/w/d) 
• Montage unserer Komponenten anhand von Zeichnungen 
• Programmierung mit Hilfe der hauseigenen  
   Software und Endabnahme unserer Produkte

2019

Top-Arbeitgeber 
im Mi�elstand

 Ausgezeichnet als

Wir suchen ab sofort zur Verstärkung unseres Teams

eine(n) Anlagemechaniker 
Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik (M/W/D)

sowie Bauhelfer (M/W/D) 
in Teilzeit/Vollzeit und/oder 450-€-Basis.

Bitte senden Sie ihre Bewerbung in Schriftform an:

Balfanz Gebäudetechnik
Ringstraße 9 · 74838 Limbach · Tel. 06287-9288048

info@balfanz-gebaeudetechnik.de

UNSERE LEISTUNGEN:
•  Grundpflegerische Leistungen
•  Hauswirtschaftliche Dienste
•  Medizinische Behandlungspflegen:

•  Kompressionsstrümpfe an- und ausziehen
•  Wundverband anlegen und wechseln
•  Injektionen s.c sowie i.m
•  Diabetische Versorgung (Blutzucker messen, Insulin verabreichen)
•  Medikamente richten sowie verabreichen

Ringstraße 6 · 74838 Limbach · Telefon 06287 / 7849888

SEIT JUNI NEU: 
Die ambulante Nachtpflege
Anmeldungen ab sofort möglich. Zögern Sie nicht, sprechen Sie uns an!


